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BESCHEINIGUNGEN

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 2 (1) des

Baugesetzbuches (BauGB) aufgrund Beschluss

des Rates der Stadt Löhne vom 07.07.2010 auf-

gestellt worden. Der Aufstellungsbeschluss ist

am 06.11.2010 ortsüblich bekannt gemacht

worden.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

gemäß § 3 (1) des Baugesetzbuches erfolgte

durch Unterrichtung über die allgemeinen Ziele

und Zwecke der Planung in einem öffentlichen

Anhörungstermin am 11.11.2010. Daneben

bestand Gelegenheit zur Äußerung und

Erörterung in der Zeit vom 08.11.2010 bis zum

03.12.2010. Beteiligte nach § 4 (1) Satz 1 des

Baugesetzbuches sind über die Planung durch

Schreiben vom 05.11.2010 unterrichtet worden.

Dieser Bebauungsplan hat als Entwurf

einschließlich der Begründung und den

wesentlichen, bereits vorliegenden

umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3

(2) des Baugesetzbuches vom 01.02.2012 bis

zum 01.03.2012 öffentlich ausgelegen. Ort und

Dauer der Auslegung sind am 24.01.2012

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 (1) des

Baugesetzbuches und § 7 der Gemeindeord-

nung  für das Land Nordrhein-Westfalen vom Rat

der Stadt Löhne am                als Satzung

beschlossen worden.

Gemäß § 10 (3) des Baugesetzbuches sind der

Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung

sowie Ort und Zeit der Auslegung am

ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser

Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechts-

kräftig geworden und liegt auf Dauer öffentlich

aus.

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung des

gegenwärtigen Zustandes mit dem Kataster-

nachweis übereinstimmt und die Festlegung der

städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig

ist.
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Übersicht der externen Kompensationsfläche in Gohfeld, westlich der

Straße "Am Reuterplatz", Teilfläche aus Öko-Konto III

Gemarkung Gohfeld

Flur: 35

Flurstücke: 119 (tlw.)

Maßnahme: Aufforstung

Übersicht der externen Kompensationsfläche in Mennighüffen, südlich der

Straße "Unter der Horst", Teilfläche aus Öko-Konto IV

Gemarkung Mennighüffen

Flur: 8

Flurstücke: 33 (tlw.) und 34 (tlw.)

Maßnahme: Mit Wildgehölzen strukturierte umgrenzte/ durchsetzte

Brachfläche

BEBAUUNGSPLAN NR.

GEM.

KATASTERGRUNDLAGE
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Maßstab
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Kartographische Darstellungen

vorhandene Bebauung

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Maßangabe in Metern

Höhenschichtlinien

Wasserlauf (Bollbach)

geplante Straßenführung (Teilbereich Hüllhorst)

Kreisgrenze

Anbauverbots-/-beschränkungverbotszone für Werbeanlagen ab Rand der Fahrbahn

der L 773

Hinweise: Aufgrund einer nicht vorhandenen Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes können

zur Hochwassergefährdung durch den Bollbach keine Angaben gemacht werden. Es kann

nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund der Lage des Baugebietes

Beeinträchtigungen tief liegender Gebäudeteile im Hochwasserfall einhergehen.

Sofern Bauhöhen - einschließlich Dachaufbauten, Antennen, Schornsteine, Solar- und

Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen oder andere Vorhaben - von 50 Metern über

Grund und mehr erreicht werden, sind die entsprechenden Bauvoranfragen / Bauanträge

der Wehrbereichsverwaltung West, Wilhelm-Raabe-Str. 46, 40470 Düsseldorf-Nord, zur

Einzelfallprüfung zuzuleiten.

Geltungsbereich 1
Übersichtsplan M. 1:5.000

B. Textliche Festsetzungen mit Zeichenerklärungen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes  (§ 9 (7) BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 45

"Gewerbepark Am Wiehen - Teilbereich Hüllhorst"

Beispiel für die Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der Bauweise

Baugebiet Bauweise

Grundflächenzahl Baumassenzahl

ausgeschlossene   max. Gebäudehöhe über NN

Abstandsklasse

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung  (§ 16 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB)

Gewerbegebiet mit Nutzungsbeschränkungen / Nutzungsgliederung  (§ 8 BauNVO

i.V.m. § 1 (4), (5), (6) und (9) BauNVO)

Zulässig sind:

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.

Unzulässig sind:

- Tankstellen,

- Anlagen für sportliche Zwecke,

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche

und Baumasse untergeordnet sind,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

- Vergnügungsstätten,

- Einzelhandelsbetriebe,

- Beherbergungsbetriebe,

- Schank- und Speisewirtschaften,

- Bordelle und bordellähnliche Betriebe.

In den gem. § 1 (4) 2 BauNVO gegliederten Baugebieten sind die nachfolgend

aufgeführten Betriebsarten entsprechned dem Abstandserlass des Ministers für Umwelt,

Raumordnung und Landwirtschaft vom 22.09.1994 (MBI. NW 1990 S. 504) in der

aktualisierten Fassung vom 06.06.2007 nicht zulässig. Die Abstandsliste ist der

Begründung beigefügt:

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

- Gemäß § 31 (1) BauGB können Betriebe der jeweils nächst niedrigeren Abstandsklasse

ausnahmsweise zugelassen werden, wenn im Einzellfall die immissionsmäßige

Unbedenklichkeit der Vorhaben gutachtlich nachgewiesen wird.

- Verkaufsstätten für den Verkauf an letzte Verbraucher, wenn

 das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung eines Handwerks- /

Gewerbebetriebes stammt oder im funktionalen Zusammenhang zu diesem steht

und

 die Verkaufsfläche im baulichen Zusammenhang mit dem Handwerks- /

Gewerbebetrieb steht und

 die Verkaufsfläche max. 10 % der Bruttogeschossfläche bzw.  max. 100 m² beträgt.

- gewerbegebietstypische Einzelhandelsbetriebe für den Verkauf an letzte Verbraucher

(z.B. Baustoffhändler, Fliesenhändler, Kfz-Handel), wobei die Verkaufsfläche für

zentrenrelevante Sortimente max. 10 % der Bruttogeschossfläche bzw. max. 100 m²

betragen darf.

Industriegebiet mit Nutzungsbeschränkungen / Nutzungsgliederung  (§ 9 BauNVO

i.V.m. § 1 (4), (5), (6) und (9) BauNVO)

Zulässig sind:

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe.

Unzulässig sind:

- Tankstellen,

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche

und Baumasse untergeordnet sind,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche und sportliche Zwecke,

- Vergnügungsstätten,

- Einzelhandelsbetriebe,

- Beherbergungsbetriebe,

- Bordelle und bordellähnliche Betriebe.

In den gem. § 1 (4) 2 BauNVO gegliederten Baugebieten sind die nachfolgend

aufgeführten Betriebsarten entsprechned dem Abstandserlass des Ministers für Umwelt,

Raumordnung und Landwirtschaft vom 22.09.1994 (MBI. NW 1990 S. 504) in der

aktualisierten Fassung vom 06.06.2007 nicht zulässig. Die Abstandsliste ist der

Begründung beigefügt:

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

- Gemäß § 31 (1) BauGB können Betriebe der jeweils nächst niedrigeren Abstandsklasse

ausnahmsweise zugelassen werden, wenn im Einzellfall die immissionsmäßige

Unbedenklichkeit der Vorhaben gutachtlich nachgewiesen wird.

- Verkaufsstätten für den Verkauf an letzte Verbraucher, wenn

 das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung eines Handwerks- /

Gewerbebetriebes stammt oder im funktionalen Zusammenhang zu diesem steht

und

 die Verkaufsfläche im baulichen Zusammenhang mit dem Handwerks- /

Gewerbebetrieb steht und

 die Verkaufsfläche  max. 10 % der Bruttogeschossfläche bzw.  max. 100 m² beträgt.

- gewerbegebietstypische Einzelhandelsbetriebe für den Verkauf an letzte Verbraucher

(z.B. Baustoffhändler, Fliesenhändler, Kfz-Handel), wobei die Verkaufsfläche für

zentrenrelevante Sortimente max. 10 % der Bruttogeschossfläche bzw. max. 100 m²

betragen darf.

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 (1) 11 BauGB)

Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grünflächen (§ 9 (1) 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche:

Zweckbestimmung: naturnahe Grünfläche entsprechend den Festsetzungen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 (1) 20 BauGB.

private Grünfläche:

Zweckbestimmung: naturnahe Anpflanzung

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) 25a BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen (i. V. m. § 9 (1a) BauGB)

Die bezeichneten Flächen sind mit heimischen Wildgehölzhecken bei einer Pflanzdichte

mindestens 1 Pflanze/qm zu begrünen.

Je 10 PKW-Stellplätze ist innerhalb der Stellplatzfläche mindestens ein

standortgerechter, heimischer Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von jeweils

12/14 cm gemessen in 1 m Höhe anzupflanzen. Im Bereich der Baumscheibe ist eine

mindestens 10 qm offene Bodenfläche vorzusehen.

Angepflanz werden können Bäume 1. Ordnung (über 20 m Endhöhe im ausgewachsenen

Zustand), 2. Ordnung (12 m - 20 m Endhöhe) oder 3. Ordnung (5 m - 12 m Endhöhe) mit

einem Mindeststammumfang von jeweils 12/14 cm gemessen in 1 m Höhe.

Entlang der künftigen seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen im Plangebiet ist

beidseitig ein Gehölzstreifen mit einer Mindestbreite von 3 m anzulegen, sofern nicht

bereits zeichnerischen Festsetzungen zu Bepflanzungen bestehen.

Hinweise:

a) Die festgesetzten Anpflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Aufnahme der bestimmungsgemäßen

Nutzung anzulegen, Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten; abgängige Bäume und Sträucher

sind zu ersetzen.

b) Eine -nicht abschließende- Liste empfehlenswerter heimischer Wildgehölze nach Wuchsgrößen ist der

Begründung zum Bebauungsplan beigefügt.

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen, Stellplätze und Garagenzufahrten (§ 9 (4) BauGB) i. V. m. § 86

(1) und § 86 (4) BauO NRW)

Äußere Die Fassaden gewerblicher Baukörper sind, sofern diese aus großformatigen Bau-

Wandflächen elementen (z. B. Gasbeton, Trapetzblechen) bestehen, an den straßenseitigen

Gebäudeseiten je 20 lfdm mindestens einmal über die gesamte Wandhöhe vertikal zu

gliedern.

Als vertikale Gliederungselemente können durchlaufende Fensterbänder, begrünte

Rankgerüste oder vergleichbare gestalterisch wirksame Materialien (z. B.Lisenen)

verwendet werden.

Soweit Beleuchtungsanlagen betriebsbedingt notwendig werden, sind diese so zu

installieren, dass für die Verkehrsteilnehmer auf der L773 eine Blendwirkung

ausgeschlossen ist.

Für die Nachtbeleuchtung sind nur solche Lampen zu verwenden, die durch ein spezielles

Lichtspektrum (UV-arm) keine Nachtfalter anlocken. Der Lichtstrahl ist nach unten zu

richten.

Werbe- Werbeanlagen sind nur zulässig bis zur First- oder Attikahöhe der auf dem Grundstück

anlagen vorhandenen Gebäude. Werbeanlagen mit wechselndem oder blinkendem Licht, sowie

bewegliche Anlagen sind unzulässig.

C. Nachrichtliche Übernahmen

Grenze des Landschaftsschutzgebietes gem § 27 Landschaftsgesetz NRW vom

15.09.1994 sowie Landschaftsplan Löhne-Kirchlengern vom 04.11.1995.

alte Grenze des Landschaftsschutzgebietes

geänderte Grenze des Landschaftgsschutzgebietes

Kultur- Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.

geschichtliche Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen

Bodenfunde  Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband

Westfalen-Lippe, Archäologie für Westfalen - Außenstelle Bielefeld, Kurze Straße 36,

33613 Bielefeld, Tel.: 0521/5200250; Fax: 0521/5200239, unverzüglich anzuzeigen und

die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten

(§§ 15 und 16 DSchG).

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist mindestens 8 Wochen vor Beginn der

Erschließungsarbeiten hierüber zu benachrichtigen.

Anlagen der Anlagen der Außenwerbung, die den Verkehrsteilnehmer auf der

Außenwerbung L773 ansprechen sollen, sind gem. §§9 FStrG/25 ff StrWG NW nicht zulässig.

Gem. § 28 Straßen- und Wegegesetz NRW dürfen Anlagen der Außenwerbung in einer

Entfernung bis zu  20 m - gemessen vom äußeren Fahrbahnrand der L 773 nicht errichtet

werden. Bis zu einem Abstand von 40 m bedürfen sie der Zustimmung des

Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen.

D. Sonstige Darstellungen und Hinweise

A. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12.04.2011 (BGBI. I S. 619),

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der

Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

22.04.1993 (BGBl. I S. 466, 479),

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-

verordnung - PlanzVO) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010,

Landesbauordnung Nordrhein - Westfalen (BauO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV

NRW S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2011 (GV. NRW. S. 729),

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom

14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen

Selbstverwaltung - GO-Reformgesetz vom 24.05.2011 (GV NRW S. 271),

Wassergesetz für das Land Nordrhein - Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW) i. d. F. der

Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

16.03.2010 (GV NRW S. 185).

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB und § 9 (1a) BauGB)

Für Maßnahmen, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind, sind Ausgleichsmaßnahmen in

dem jeweils erforderlichen Umfang auf den hierfür festgesetzten Flächen vorzunehmen.

Der Ausgleich für Eingriffe im Industriegebiet GI und für die Anlage der öffentlichen Verkehrsfläche erfolgt

durch die festgesetzte Kompensationsmaßnahme auf den Flächen „Ausgleich 1“ und „Ausgleich 2“.

Der Ausgleich für Eingriffe im Gewerbegebiet GE erfolgt durch die festgesetzte Kompensationsmaßnahme

auf der Fläche „Ausgleich 3“.

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft (i. V. m. § 9 (1a) BauGB)

Die bezeichnete Fläche ist mit standortgerechten, heimischen Laubbäumen, Sträuchern

bzw. Hecken zu bepflanzen. Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten, abgängige

Bäume und Sträucher sind zu ersetzten.

Die Ausgleichsmaßnahmen richten sich nach dem Gestaltungs- / Entwicklungsplan.

Umgrenzung von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

Der Ausgleich der für die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zu erwartenden

Eingriffe in Natur und Landschaft wird gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a

BauGB auf einer externen Kompensationsfläche auf dem Grundstück Gemarkung Gohfeld

, Flur 35, Flurstück Nr. 119 (tlw.) durch Aufforstung vorgesehen  (s. Geltungsbereich 2).

Die Pflanzabstände dürfen bei Hecken- und Strauchbepflanzungen höchsten 1 Meter

betragen.

Umgrenzung von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

Der Ausgleich der für die durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zu erwartenden

Eingriffe in Natur und Landschaft wird gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a

BauGB auf einer externen Kompensationsfläche auf dem Grundstück Gemarkung

Mennighüffen, Flur 8, Flurstück Nr. 33 (tlw.) und 34 (tlw.) durch Wildgehölzpflanzung

vorgesehen  (s. Geltungsbereich 3).

Die hierfür entstehenden Kosten werden gem. § 135 a BauGB geltend gemacht, sobald

die Grundstücke, auf denen die Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt

werden dürfen. Gem. § 6 der Satzung der Stadt Löhne zur Erhebung von

Kostenerstattungsbeträgen nach den §§ 135 a - 135 c Baugesetzbuch vom 01.03.2001

wird der Kostenerstattungsbetrag einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fällig.

Hinweise:

Die Anpflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Aufnahme der bestimmungsgemäßen Nutzung anzulegen.

Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten; abgängige Bäume und Sträucher sind zu ersetzen.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 u. 18 BauNVO)

maximale Höhe baulicher Anlagen = 85,00 m ü. NN.

- oberer Bezugspunkt Die Gebäudehöhe wird gebildet durch den obersten Punkt

der Dachhaut / Abschluss der Attika.

Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlage darf durch zulässige untergeordnete Bauteile

und technische Gebäudeeinrichtungen um 5,0 m überschritten werden, wobei mindestens

ein Rücksprung von der Außenkante Attika in der Höhe der Überschreitung eingehalten

werden muss.

zulässige Grundflächenzahl (§§ 16, 17 u. 19 BauNVO)

zulässige Baumassenzahl (§§ 16, 17 und 21 BauNVO)

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1) 2 BauGB)

abweichende Bauweise (§ 22 (4) BauNVO)

abweichend von der offenen Bauweise sind für gewerbliche Anlagen in den Baugebieten

Baukörper mit einer betriebstechnisch notwendigen Länge von mehr als 50m zulässig.

Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO)

Hinweis: Im Übergang zum Teilbereich Hüllhorst verlaufen die nördliche und die westlichen 

Baugrenzen entlang der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches und somit auf den

Grundstücksgrenzen auf Löhner Stadtgebiet.

Nicht überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 (5) BauNVO)

Stellplätze und Garagen im Sinne der §§ 12 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren

Grundstückteilen nicht zulässig.

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 (1) 21 BauGB)

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

zugunsten der Versorgungsträger

Leitungsrecht zugunsten der Vesorgungsträger im Bedarfsfall / Elektrizität

Leitungsrecht zugunsten der Vesorgungsträger im Bedarfsfall / Elektrizität

Fläche für Versorgungsanlagen (§ 9 (1) 12 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung: Elektrizität

Baugebiet

Abstandsklasse lfd. Nr.

GI I-IV I-80

Baugebiet

Abstandsklasse lfd. Nr.

GE I-IV I-80

Dieser Bebauungsplan hat als Entwurf

einschließlich der Begründung gemäß § 4 a (3)

des Baugesetzbuches bezüglich der roten

Änderungen und Ergänzungen vom 19.09.2012

bis zum 26.10.2012 erneut öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der Auslegung sind am11.09.2012

ortsüblich bekannt gemacht worden.

STADT LÖHNE

-Der Bürgermeister-

Im Auftrag

________

Löhne, den 27.10.2012


